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Ruhn! Abtreten in den Urlaub!
Mit dem Fünfliber-Billett.

Für Reisen in Uniform

gibt's das Fünfliber-

Billett auf Bestellung
beim Fourier.

Beim Einrücken und

bei der Entlassung

gilt der Marschbefehl

als Billett.

Neu: Das Fünfliber-

Billett und der

Marschbefehl sind

ebenfalls gültig auf

den städtischen
Verkehrsbetrieben

(Tram/Bus), ausge-
nommen Taxis.

SBB

414 Der Fourier 10/89


	...

